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Statistik der Schulen des Gesundheits-
wesens 

A Erläuterungen  

Allgemeine Angaben 

Berlin 

Die Erhebung der Statistik der Ausbildungsstätten für 
Fachberufe des Gesundheitswesens bezieht sich auf 
den Stichtag 1. November des laufenden Schuljahres, 
Zahlen über Absolventinnen und Absolventen sowie Ab-
gängerinnen und Abgänger auf den Zeitraum nach dem 
Stichtag des Vorjahres bis zum Stichtag des aktuellen 
Jahres.  

Rechtsgrundlagen 
Gesetz über die Anerkennung der Schulen des Gesund-
heitswesens (Gesundheitsschulanerkennungsgesetz – 
GesSchulAnerkG) vom 09. Juni 2011 (GVBl. S. 256) in 
der zuletzt gültigen Fassung sowie die Verordnung zur 
Durchführung des Gesundheitsschulanerkennungsge-
setzes (GesSchulAnerkV) vom 8. Dezember 2011 
(GVBl. S. 828) 

Geheimhaltung und Datenschutz 
Die im §7 GeSchulAnerkG getroffenen Regelungen wer-
den bei der Erhebung umgesetzt. Die Schulen übermit-
teln dem Amt für Statistik Berlin-Brandenburg aggregier-
te Daten. 

Brandenburg 

Die Erhebung der Statistik der Ausbildungsstätten für 
Fachberufe des Gesundheitswesens wird jährlich für 
Auszubildende und Lehrkräfte stichtagsbezogen Ende 
November und für Absolventinnen und Absolventen so-
wie Abgängerinnen und Abgänger für den Berichtszeit-
raum – Ausbildungsjahr – am Ende des Ausbildungsjah-
res durchgeführt. 

Befragt werden alle staatlich anerkannten Ausbil-
dungsstätten für Fachberufe des Gesundheitswesens.  

Detaillierte Angaben zum Berichtskreis inklusive Kon-
taktdaten finden Sie unter: msgiv.brandenburg.de 
(Rubrik Themenübersicht/Gesundheit).  

Rechtsgrundlagen 
Bei der Erhebung handelt es sich um eine Geschäftssta-
tistik nach § 9 Absatz 2 des Gesetzes über die Statistik 
im Land Brandenburg (Brandenburgisches Statistikge-
setz - BbgStatG) vom 1. April 2020 (GVBl.I/20, [Nr. 10]). 
Die dazu erforderlichen Grundlagen sind erfüllt: 
– Erhebungsauftrag des Ministeriums des Innern vom 

20.08.2012 in Verbindung mit der Servicevereinbarung 
zwischen dem Amt für Statistik Berlin Brandenburg 
und dem Ministerium für Soziales, Gesundheit, In-
tegration und Verbraucherschutz vom 01.01.2017. 

– Beschluss der 80. Gesundheitsministerkonferenz vom 
5.Juni 2007 über die „Ländereinheitlichen Datengrund-

lagen zur Fachkräfte- und Ausbildungssituation in den 
nichtärztlichen Gesundheitsfachberufen sowie inte-
grierte Ausbildungsstättenbedarfsplanung in der Alten- 
und Krankenpflege“ in Verbindung mit dem Kernda-
tensatz der Länder für schulstatistische Individualda-
ten in den Gesundheitsfachberufen.  

Geheimhaltung und Datenschutz 
Die erhobenen Einzelangaben werden gemäß § 16 des 
Gesetzes über die Statistik für Bundeszwecke (Bundes-
statistikgesetz - BStatG) vom 22. Januar 1987 in der zu-
letzt gültigen Fassung grundsätzlich geheim gehalten. 

Das Amt für Statistik Berlin-Brandenburg erhält von 
den Auskunftspflichtigen ausschließlich anonymisierte 
Datensätze. Die Reidentifizierung von Personen ist ohne 
zusätzliches Wissen nicht möglich.  

Zweck und Ziele der Statistik 

Berlin 

Zum Erhebungsprogramm der Statistik der Ausbildungs-
stätten für Fachberufe des Gesundheitswesens gehören 
Angaben über Schulen, Klassen, Schülerinnen und 
Schüler, Absolventinnen und Absolventen/ Abgängerin-
nen und Abgänger sowie Lehrkräfte.  

Hauptnutzer sind die Senatsverwaltung für Wissen-
schaft, Gesundheit, Pflege und Gleichstellung, die Se-
natsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales, die 
Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie, das 
Bundesministerium für Bildung und Forschung, die Kul-
tusministerkonferenz, Eurostat, wissenschaftliche Ein-
richtungen und die interessierte Öffentlichkeit. 

Brandenburg 

Die Statistik der Ausbildungsstätten für Fachberufe des 
Gesundheitswesens hat die Aufgabe, aussagefähige In-
formationen zur Situation und Entwicklung im Bereich 
der Ausbildung in den nichtärztlichen Gesundheitsfach-
berufen sowie der integrierten Ausbildungsstättenbe-
darfsplanung in der Alten- und Krankenpflege bereitzu-
stellen.  

Hauptnutzer der Statistik sind das Ministerium für So-
ziales, Gesundheit, Integration und Verbraucherschutz, 
das Landesamt für Soziales und Versorgung, das Lan-
desamt für Arbeitsschutz, Verbraucherschutz und Ge-
sundheit, die Gesundheitsministerkonferenz und das 
Statistische Bundesamt. 
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Erhebungsmethodik 

Berlin 

Diese Statistik ist eine koordinierte Länderstatistik und 
eine Totalerhebung mit Auskunftspflicht. 

Der Berichtskreis umfasst alle Schulen für nichtaka-
demische Gesundheitsberufe, die unter der Aufsicht der 
Senatsverwaltung für Gesundheit, Pflege und Gleichstel-
lung stehen. 

Erhebungseinheit ist die Schule, wobei eine Schule 
immer nur für einen Ausbildungsberuf zuständig ist.  

Zur Erhebung der Schul-, Klassen-, Schüler- sowie 
Lehrerdaten dient ein elektronisches Meldeverfahren 
(IDEV gemäß §11a BStatG vom 22. Januar 1987 in der 
zuletzt gültigen Fassung). 

Brandenburg 

Seit dem Ausbildungsjahr 2012 werden Individualdaten 
für Auszubildende, Klassen, Lehrkräfte und Absolventin-
nen/Absolventen und Abgängerinnen/Abgänger erho-
ben. Die Erhebungsmerkmale zu den einzelnen Kom-
plexen orientieren sich an dem Kerndatensatz der Län-
der für schulstatistische Individualdaten in den Gesund-
heitsfachberufen.  

Die Datenerhebung erfolgt elektronisch mit Hilfe einer 
speziellen Webapplikation (IDEV gemäß §11a BStatG 
vom 22. Januar 1987 in der letzten gültigen Fassung). 

Merkmale und Klassifikationen 

Berlin 

Schulen des Gesundheitswesens 
Diese Schulen vermitteln die Ausbildung für nichtaka-
demische Gesundheitsberufe. Zugangsvoraussetzung 
ist in der Regel der mittlere Schulabschluss – ersatzwei-
se mindestens die Berufsbildungsreife in Verbindung mit 
einer abgeschlossenen Berufsausbildung – sowie ein 
Mindestalter.  

Die Schulen des Gesundheitswesens sind in der Re-
gel Krankenhäusern oder sozialpflegerischen Einrich-
tungen angegliedert; sie unterstehen der Aufsicht der 
Gesundheitsverwaltung. 

Absolventinnen und Absolventen, Abgängerinnen 
und Abgänger sowie Abbrecherinnen und Abbrecher  
Als Absolventinnen und Absolventen (erfolgreich mit Ab-
schlusszeugnis) bzw. Abgängerinnen und Abgänger (mit 
Abgangszeugnis bzw. ohne Erfolg) der Schulen des Ge-
sundheitswesens werden diejenigen Schülerinnen und 
Schüler gezählt, die einen Bildungsgang durchlaufen 
und beendet haben. Abbrecherinnen und Abbrecher, die 
vor Schuljahresende den Bildungsgang verlassen, wer-
den ebenfalls in der Statistik erfasst.  

Brandenburg 

Ausbildungsstätten des Gesundheitswesens 
Ausbildungsstätten des Gesundheitswesens sind Bil-
dungseinrichtungen für Fachberufe des Gesundheitswe-
sens, die nicht zum Schulwesen gehören und in den 
bundesrechtlich geregelten nichtärztlichen Gesundheits-
berufen ausbilden, wie z. B. Gesundheits- und Kranken-
pfleger/-in, Physiotherapeut/-in und Notfallsanitäter/-in. 

Auszubildende 
Auszubildende im Sinne der Erhebung sind alle Lernen-
den an den Schulen des Gesundheitswesens einschließ-
lich der Personen, bei denen die Ausbildung nach dem 
Sozialgesetzbuch (SGB III – Arbeitsförderung) von der 
Bundesagentur für Arbeit finanziert wird (Umschüler). 

Absolventinnen und Absolventen, Abgängerinnen 
und Abgängern sowie Abbrecherinnen und Abbre-
cher 
Zu den Absolventinnen und Absolventen, Abgängerin-
nen und Abgängern zählen Auszubildende, die den Bil-
dungsgang an der Ausbildungsstätte durchlaufen und 
beendet haben. Dabei ist es unerheblich, ob die Ausbil-
dung erfolgreich oder nicht erfolgreich abgeschlossen 
wurde. Seit dem Schuljahr 2015/16 zählen auch Absol-
ventinnen und Absolventen, die ihre externe Prüfung/ 
Nichtschülerprüfung erfolgreich beendet haben, dazu. 
Abbrecherinnen und Abbrecher, welche die Ausbildung 
durch Abbruch und ohne Prüfungsversuch beendet ha-
ben (einschließlich Abbruch während der Probezeit), 
werden ebenfalls in der Statistik erfasst. 
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B Qualitätsbericht 

entfällt 

 



C Erhebungsbogen 

Brandenburg 

Grunddaten der Ausbildungsstätte 

 
Zuordnung zu einem Krankenhaus 
 

Es ist anzugeben, ob und in welcher Art die Ausbildungsstätte einem Krankenhaus zugeord-
net ist. Hierzu ist zwischen 3 Ausprägungen auszuwählen: 
 
N – keinem Krankenhaus zugeordnet 
T – Teil eines Krankenhauses 
V – (vertraglich oder anderweitig) mit einem Krankenhaus verbunden z. B. über Kooperati-
onsverträge oder Mitträgerschaft 
 
Hinweis: 
Gemäß § 17a in Verbindung mit § 2 Nr. 1a Krankenhausfinanzierungsgesetz können Ausbil-
dungsstätten nur über Pflegesätze finanziert werden, die die staatliche Anerkennung zur 
Ausbildung in einem der genannten Berufe besitzen und Teil eines Krankenhauses (T) sind 
oder mit einem Krankenhaus vertraglich oder anderweitig verbunden sind z. B. über Koope-
rationsvertrage oder Mitträgerschaft (V). 

 
 
Trägerstatus 
 

Es ist der Trägerstatus anzugeben. 
 
Den Trägerstatus enthält der Schlüssel 1. 
 
Hinweise: 
Zur Abgrenzung der Trägerschaft: 
Öffentliche Träger werden von Gebietskörperschaften (z. B. Gemeinde oder Gemeindever-
band, Kreis, Landschaftsverband, Land), von Zusammenschlüssen solcher Körperschaften 
(z. B. Zweckverband, Arbeitsgemeinschaft) oder von Sozialversicherungsträgern (z. B. Lan-
desversicherungsanstalt, Berufsgenossenschaft) betrieben. 
Private Träger (gemeinnützig) sind solche, deren Träger ein anerkannter Verband der 
kirchlichen (z. B. Caritas, Innere Mission) oder freien Wohlfahrtspflege (z. B. Arbeiterwohl-
fahrt, Deutsches Rotes Kreuz, Paritätischer Wohlfahrtsverband), eine Stiftung, ein Verein 
oder eine ähnliche Einrichtung ist, die einer religiösen, humanitären oder sozialen Vereini-
gung zugeordnet wird. Sie werden auf der Grundlage der Freiwilligkeit und Gemeinnützigkeit 
unterhalten und betrieben. 
Private Träger werden von ihren Trägern nach erwerbswirtschaftlichen Grundsätzen betrie-
ben und bedürfen als gewerbliche Unternehmen nach § 30 der Gewerbeordnung einer Kon-
zession. 

 
  



Anzahl der Fachberufe 
 

Es ist die Anzahl der Fachberufe, für die eine staatliche Anerkennung vorliegt, anzugeben. 
 
Fachberuf  

 
Es sind die Fachberufe, für die eine staatliche Anerkennung vorliegt, auszuwählen. 
 
Die Fachberufe enthält der Schlüssel 5. 
 

Kapazität  
 
Hier ist die angegebene Ausbildungskapazität (Daten der Bewilligungsbehörde) für jeden 
Fachberuf gemäß derzeitigem Anerkennungsbescheid zu aktualisieren. 
 
Hinweis: 
Betreibt die Bildungseinrichtung jedoch eine Schule für  

• Pflegefachfrau/Pflegefachmann und 
• Gesundheits- und Krankenpflege, 
• Gesundheits- und Krankenpflegehilfe und ggf.  
• Gesundheits- und Kinderkrankenpflege 
• Altenpflege und  
• Altenpflegehilfe 

oder 
• Physiotherapie und  
• Masseur/-in und medizinische(r) Bademeister/-in,  

ist die bewilligte Gesamtkapazität für die jeweilige Berufsgruppe bei dem hervorgehobenen 
Fachberuf der Berufsgruppe anzugeben. Für die verbleibenden Fachberufe der jeweiligen 
Berufsgruppe ist „-1“ einzutragen. 
 
 

Klassen 

 
Klassenname 
 

Für jede an der Ausbildungsstätte vorhandene Klasse ist ein Klassenname anzugeben bzw. 
zu bilden. Dabei können bis zu 7 Stellen genutzt werden. Die verwendeten Klassennamen 
müssen mit den Klassennamen in der Registerkarte Schüler unter Beachtung der Groß- und 
Kleinschreibung gleich sein. 

 
 
Schüler (Auszubildende) 

Für jeden Auszubildenden dieser Ausbildungsstätte ist ein Individualdatensatz zu erstellen. 
 

Schüler im Sinne dieser Erhebung sind alle Lernenden an den Ausbildungsstätten für 
Fachberufe des Gesundheitswesens, mit denen ein gültiger Ausbildungsvertrag besteht 
einschließlich der Personen, bei denen die Ausbildung nach dem Sozialgesetzbuch (SGB 
III - Arbeitsförderung) von der Bundesagentur für Arbeit finanziert wird (Umschüler) unab-
hängig davon, ob sie zum Stichtag am Unterricht teilnehmen oder nicht. 

 
  



Hinweise: 
Es sind alle Auszubildenden, die ein Ausbildungsverhältnis mit dem Träger der Ausbildung/ 
der Schule haben zu erfassen. Dazu zählen auch Auszubildende, welche sich in einer Aus-
bildungszeitverlängerung befinden (z. B. Auszubildende, welche die theoretische oder prak-
tische Prüfung nicht bestanden haben).  
 
Für Auszubildende mit dem Status „Wiederholer mit Ausbildungszeitverlängerung“ und 
„Wiederholer ohne Ausbildungszeitverlängerung“ sind keine separaten Klassen zu bilden. 
Sie sind einer Klasse in dem letzten Ausbildungsjahr im jeweiligen Beruf zuzuordnen. Un-
abhängig davon, ob die Auszubildenden noch am Unterricht teilnehmen und unabhängig 
von einer eventuellen Überschreitung der Schülerkapazität pro Klasse.  
 
Eine Ausbildung kann zum Beispiel wegen Schwangerschaft, Mutterschutz, Erziehungsur-
laub usw. unterbrochen worden sein. Diese Auszubildenden sind in der Statistik zu erfas-
sen. Für diese Auszubildenden ist im Merkmal „Status der Ausbildung“ der Status Unter-
brecher zu wählen. 
 
Belegung von Merkmalen während der Unterbrechung der Ausbildung 
Befindet sich der Auszubildende am Stichtag in einer Unterbrechungsphase, sind das zu-
letzt besuchte Ausbildungsjahr und der zuletzt belegte Fachberuf anzugeben. 
 
Belegung von Merkmalen nach der Unterbrechung der Ausbildung 
Setzen Auszubildende nach einer Unterbrechung die Ausbildung fort, sind das aktuell be-
suchte Ausbildungsjahr und der aktuell belegte Fachberuf anzugeben. 

 
Klassenname 
 

Jeder Auszubildende ist einer Klasse zuzuordnen. Die Zuordnung erfolgt unter Angabe eines 
Klassennamens, welcher bereits in der Registerkarte Klassen vorhanden ist. 
 
Hinweis zur Klassenzusammensetzung: 
Grundsätzlich können einer Klasse nur Auszubildende, die denselben Fachberuf erlernen 
und Auszubildende, die sich im selben Ausbildungsjahr befinden, zugeordnet werden. 
Ausnahme 1: 
Auszubildende der Altenpflegehilfe können gleichzeitig in einer Klasse mit Auszubildenden 
des 1. Ausbildungsjahres der Altenpflege unterrichtet werden. 
Ausnahme 2: 
Auszubildende mit dem Status „Wiederholer mit Ausbildungszeitverlängerung“ oder „Wieder-
holer ohne Ausbildungszeitverlängerung“. Diese sind einer Klasse in dem letzten Ausbil-
dungsjahr im jeweiligen Beruf zuzuordnen. 

 
Schülerkennzeichen 
 

Dem Auszubildenden ist innerhalb der Ausbildungsstätte eine 3-stellige laufende Nummer zu 
zuordnen. Diese identifiziert den Auszubildenden in Verbindung mit dem Klassennamen. 
 

Name, Vorname (statistische Hilfsmerkmale) 
 
Diese Angaben werden nicht an das AfS übermittelt. 

 
  



Geschlecht 
 

Es ist das Geschlecht des Auszubildenden anzugeben. 
 
Hinweis 
1: männlich / 2: weiblich / 3: divers / 4: ohne Angabe im Geburtenregister 
 

 
Geburtsjahr 
 

Es ist das Geburtsjahr des Auszubildenden in der Form "jjjj" zu erfassen. 
 
Staatsangehörigkeit 
 

Es ist die zutreffende Staatsangehörigkeit des Auszubildenden anzugeben.  
 
Hinweis: 
Besitzt ein Auszubildender mehrere Staatsangehörigkeiten, von denen eine Deutsch ist, ist 
er im Sinne dieser Statistik kein Ausländer. Es ist Deutsch als Staatsangehörigkeit anzuge-
ben. 

 
Die Staatsangehörigkeiten enthält der Schlüssel 6. 

 
Bisher erreichter höchster (allgemeinbildender) schulischer Abschluss 
 

Für den Auszubildenden wird sein bisher höchster allgemeinbildender Abschluss angege-
ben.  
 
Die schulischen Abschlüsse enthält der Schlüssel 7. 

 
Bisher erreichter berufsbezogener Abschluss 
 

Für den Auszubildenden wird sein bisher erreichter beruflicher Abschluss erfasst.  
 
Die beruflichen Abschlüsse enthält der Schlüssel 8. 

 
Ausbildungsjahr 
 

Es ist das vom Auszubildenden zum Stichtag besuchte Ausbildungsjahr anzugeben.  
 
Hinweise: 
Auszubildende, die aufgrund eines Träger- oder Ortswechsels der Ausbildungsstätte neu 
aufgenommen wurden, sind im jeweils zutreffenden Ausbildungsjahr einzutragen. Auszubil-
dende, deren Ausbildung wegen Nichtbestehens der Prüfung verlängert wurde und die den 
Status „Wiederholer mit Ausbildungszeitverlängerung“ oder „Wiederholer ohne Ausbildungs-
zeitverlängerung“ zugeordnet wurden, sind dem letzten Ausbildungsjahr zuzuordnen. 
Die Ausbildungsjahre 4 und 5 sind ausschließlich für die Ausbildung in Teilzeit (berufsbeglei-
tend) zu verwenden. 
 
Die Ausbildungsjahre enthält der Schlüssel 10. 
 

  



Zeitform der Ausbildung 
 

Es ist die vom Auszubildenden zum Stichtag besuchte Zeitform anzugeben. 
 
Hinweis: 
Die Zeitform Teilzeit ist ausschließlich für die berufsbegleitende Ausbildung zu verwenden.  
 
Die Zeitform enthält der Schlüssel 9. 

 
Fachberuf 
 

Für den Auszubildenden ist der Fachberuf anzugeben.  
 
Den Fachberuf enthält der Schlüssel 5. 

 
Art der Schulkosten 

 
Für den Auszubildenden ist die Art der Finanzierung der Ausbildung (Schulkosten) anzuge-
ben. 
 
Hinweise: 
Generell handelt es sich hier um die Schulkosten, nicht um die Finanzierung des Auszubil-
denden (Ausbildungsvergütung, BAföG ect.). 
 
Die Art der Schulkosten enthält der Schlüssel 2. 

 
Status der Ausbildung 

 
Für den Auszubildenden ist der Status der Ausbildung anzugeben. Es wird erfasst, ob der 
Auszubildende sich zum Stichtag (bzw. innerhalb des Berichtszeitraumes) in der Regelaus-
bildungszeit befindet, Wiederholer mit Ausbildungszeitverlängerung oder Wiederholer ohne 
Ausbildungszeitverlängerung ist oder die Ausbildung unterbricht. 
 
Den Status der Ausbildung enthält der Schlüssel 12.  

 
  



Absolventen/-innen, Abgänger/-innen – Abbrecher/innen 

Für jeden Absolventen/Abgänger, jede Absolventin/Abgängerin und Abbrecher/-in - im Weiteren 
als Absolventen/Abgänger bezeichnet - dieser Ausbildungsstätte ist ein Individualdatensatz zu er-
stellen.  
 
Hinweis: 
Berichtszeitraum: 01.12.2021 bis 30.11.2022 
 
Absolventen sind Auszubildende, die: 

• den Bildungsgang an der Ausbildungsstätte durchlaufen haben, 
• innerhalb des Berichtszeitraumes Auszubildende dieser Schule waren und 
• die Prüfung im Rahmen der Regelausbildungszeit erfolgreich bestanden haben. 

Absolventen sind auch Auszubildende, die: 
• die Wiederholungsprüfung ohne oder mit Ausbildungszeitverlängerung erfolgreich bestan-

den haben oder 
• ihre Ausbildung nicht an dieser Schule absolviert haben, zur externen Prüfung oder Nicht-

schülerprüfung an dieser Schule zugelassen wurden und diese erfolgreich bestanden ha-
ben.  

 
Abgänger sind Auszubildende, die innerhalb des Berichtszeitraumes Auszubildende dieser Schule 
waren und die Prüfung (einschließlich Wiederholungsprüfungen) nicht bestanden haben. 
 
Wenn der Prüfungstermin für die Wiederholungsprüfung außerhalb des Berichtszeitraumes z. B. 
im Januar des Folgejahres liegt, sind diese als Auszubildende zu erfassen. Unabhängig davon, 
ob die Auszubildenden noch am Unterricht teilnehmen und unabhängig von einer eventuellen 
Überschreitung der Schülerkapazität pro Klasse. 
 
Abbrecher sind Auszubildende, welche die Ausbildung durch Abbruch und ohne Prüfungsversuch 
beendet haben (einschließlich Abbruch während der Probezeit). 
 
Absolventenkennzeichen 
 

Dem Absolventen/Abgänger ist innerhalb der Ausbildungsstätte eine 3-stellige laufende 
Nummer zu zuordnen.  

 
Name, Vorname (statistische Hilfsmerkmale) 

 
Diese Angaben werden nicht an das AfS übermittelt. 

 
Geschlecht 
 

Es ist das Geschlecht des Absolventen/Abgängers anzugeben. 
 
Hinweis 
1: männlich / 2: weiblich / 3: divers / 4: ohne Angabe im Geburtenregister 

 
Geburtsjahr 
 

Es ist das Geburtsjahr des Absolventen/Abgängers in der Form "jjjj" zu erfassen. 
 
  



Staatsangehörigkeit 
 

Es ist die zutreffende Staatsangehörigkeit des Absolventen/Abgängers anzugeben.  
 

Hinweis: 
Besitzt ein Absolvent/Abgänger mehrere Staatsangehörigkeiten, von denen eine Deutsch ist, 
ist er im Sinne dieser Statistik kein Ausländer. Es ist Deutsch als Staatsangehörigkeit anzu-
geben. 

 
Die Staatsangehörigkeiten enthält der Schlüssel 6. 

 
Zeitform der Ausbildung 
 

Es ist die vom Absolventen/Abgänger im Berichtszeitraum besuchte Zeitform anzugeben. 
 
Hinweis: 
Die Zeitform Teilzeit ist ausschließlich für die berufsbegleitende Ausbildung zu verwenden.  
 
Die Zeitform enthält der Schlüssel 9. 

 
Fachberuf 
 

Für den Absolventen/Abgänger ist der Fachberuf anzugeben.  
 
Den Fachberuf enthält der Schlüssel 5. 

 
Art des Abschlusses 
 

Es ist für jeden Absolventen/Abgänger die Art des Abschlusses anzugeben.  
Absolventen/Abgänger sind mit der Art des Abschlusses „erfolgreich“, Abgänger mit „nicht 
erfolgreich“ und Abbrecher mit „Abbrecher“ zu schlüsseln. 
 
Die Art des Abschlusses enthält der Schlüssel 3 
 

Status der Ausbildung 
 
Für jeden Absolventen ist der Status der Ausbildung anzugeben. Es wird erfragt, ob der Ab-
solvent: 
- in der Regelausbildungszeit oder  
- im Rahmen einer Wiederholungsprüfung (mit oder ohne Ausbildungszeitverlängerung) 

oder  
- durch eine externe Prüfung/Nichtschülerprüfung  
die Ausbildung erfolgreich beendet hat. 
 
Den Status der Ausbildung enthält der Schlüssel 12. 

 
  



Lehrkräfte 

Für jede Lehrkraft dieser Ausbildungsstätte ist ein Individualdatensatz zu erstellen. 
 
Lehrkräfte im Sinne der Erhebung sind alle Personen, die an der Ausbildungsstätte in den für die 
Statistik relevanten Fachberufen des Gesundheitswesens Unterricht erteilen. 
Es sind haupt- und nebenberuflich tätige Lehrkräfte zu erfassen. 
 
Hinweis: 
Lehrkräfte sind als Teilzeitkräfte oder nebenberufliche Lehrkräfte zu erfassen, wenn sie nicht 
überwiegend in den anerkannten Fachberufen Unterricht erteilen. 
 
Lehrerkennzeichen 
 

Der Lehrkraft ist innerhalb der Ausbildungsstätte eine 3-stellige laufende Nummer zu zuord-
nen.  
 

Name, Vorname (statistische Hilfsmerkmale) 
 
Diese Angaben werden nicht an das AfS übermittelt. 

 
Geschlecht 
 

Es ist das Geschlecht der Lehrkraft anzugeben. 
 
Hinweis 
1: männlich / 2: weiblich / 3: divers / 4: ohne Angabe im Geburtenregister 

 
Geburtsjahr 
 

Es ist das Geburtsjahr der Lehrkraft in der Form "jjjj" zu erfassen. 
 
Staatsangehörigkeit 
 

Es ist die zutreffende Staatsangehörigkeit der Lehrkraft anzugeben.  
 

Hinweis: 
Besitzt eine Lehrkraft mehrere Staatsangehörigkeiten, von denen eine Deutsch ist, ist sie im 
Sinne dieser Statistik kein Ausländer. Es ist Deutsch als Staatsangehörigkeit anzugeben. 

 
Die Staatsangehörigkeiten enthält der Schlüssel 6. 

 
  



Beschäftigungsart 
 

Für jede Lehrkraft ist die Beschäftigungsart (Beschäftigungsumfang) zu erfassen. 
 

Hauptberufliche Lehrkräfte sind Lehrkräfte im Angestelltenverhältnis an der Schule und 
werden statistisch nach ihrem Beschäftigungsumfang eingeteilt: 
• Für vollzeitbeschäftigte Lehrkräfte gilt § 4 Abs. 5 Gesundheitsberufeschulverordnung: 

"Vollzeitbeschäftigte hauptberufliche Lehrkräfte dürfen an Schulen für Gesundheitsberufe 
nicht mehr als durchschnittlich 24 bis 26 Unterrichtsstunden je Woche unterrichten. Eine 
Unterrichtstunde dauert 45 Minuten. Zeiten für die Begleitung der praktischen Ausbildung 
sind anzurechnen. Für besondere Aufgaben, zum Beispiel die Klassenleitung oder die 
Betreuung von Nachwuchslehrkräften, verringern sich die Unterrichtswochenstunden in 
angemessenem Umfang." 

• Teilzeitbeschäftigte Lehrkräfte sind mit weniger Stunden als im § 4 Abs. 5 geregelt, tätig. 
 
Nebenberufliche Lehrkräfte sind statistisch, unabhängig von Ihrem Beschäftigungsumfang, 
Honorarkräfte ohne Anstellungsverhältnis an der Schule. 

 
Die Beschäftigungsart enthält der Schlüssel 11. 

 
Qualifikation 
 

Für jede Lehrkraft ist die Qualifikation zu erfassen. 
 
Hinweis: 
Es ist die jeweils höchste Qualifikation maßgebend. 
 
Die Qualifikation enthält der Schlüssel 4. 
 

  

 



C Erhebungsbogen 

Berlin 

 
 
 

 



 
 

 
 



 
 

 
 

 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Amt für Statistik Berlin Brandenburg 1 

D Datensatzbeschreibung 

entfällt 

 



Das Amt für Statistik  
Berlin-Brandenburg 
 
 

Das Amt für Statistik Berlin-Brandenburg 
ist für beide Länder die zentrale Dienst-
leistungseinrichtung auf dem Gebiet der 
amtlichen Statistik. Das Amt erbringt Ser-
viceleistungen im Bereich Information und 
Analyse für die breite Öffentlichkeit, für  
alle gesellschaftlichen Gruppen sowie für 
Kunden aus Verwaltung und Politik, Wirt-
schaft und Wissenschaft. Kerngeschäft 
des Amtes ist die Durchführung der ge-
setzlich angeordneten amtlichen Statisti-
ken für Berlin und Brandenburg. Das Amt 
erhebt die Daten, bereitet sie auf, inter-
pretiert und analysiert sie und veröffent-
licht die Ergebnisse. Die Grundversor-
gung aller Nutzerinnen und Nutzer mit 
statistischen Informationen erfolgt unent-
geltlich, im Wesentlichen über das Inter-
net und den Informationsservice. Dane-
ben werden nachfrage- und zielgruppen-
orientierte Standardauswertungen zu 
Festpreisen angeboten. Kundenspezifi-
sche Aufbereitung/Beratung zu kostende-
ckenden Preisen ergänzt das Spektrum 
der Informationsbereitstellung. 
 
 

Amtliche Statistik im Verbund 
Die Statistiken werden bundesweit nach 
einheitlichen Konzepten, Methoden und 
Verfahren arbeitsteilig erstellt. Die Statis-
tischen Ämter der Länder sind dabei 
grundsätzlich für die Durchführung der 
Erhebungen, für die Aufbereitung und 
Veröffentlichung der Länderergebnisse 
zuständig. Durch diese Kooperation in ei-
nem „Statistikverbund“ entstehen für alle 
Länder vergleichbare und zu einem Bun-
desergebnis zusammenführbare Erhe-
bungsresultate. 
 

Produkte  
und Dienstleistungen 
 
 
Informationsservice 

info@statistik-bbb.de 
Tel. 0331 8173 -1777 
Fax 0331 817330 -4091 
Mo–Do 8:00–15:30 Uhr, Fr 8:00–13:30 Uhr 
Statistische Informationen für  
jedermann sowie maßgeschneiderte  
Aufbereitung von Daten über Berlin und 
Brandenburg, Auskunft, Beratung,  
Pressedienst. 

 

Standort Potsdam 
Steinstraße 104–106, 14480 Potsdam 

 
 

Standort Berlin 
Alt-Friedrichsfelde 60, 10315 Berlin 

 
Internet-Angebot 

www.statistik-berlin-brandenburg.de  
mit aktuellen Daten, Pressemitteilungen,  
Fachbeiträgen, Statistischen Berichten zum 
kostenlosen Herunterladen, regionalstatisti-
schen Informationen, Wahlstatistiken und  
-analysen sowie einem Überblick über das 
gesamte Leistungsspektrum des Amtes. 

 
Statistische Berichte 

mit Ergebnissen der einzelnen Statistiken in 
Tabellen in tiefer sachlicher Gliederung und 
Grafiken zur Veranschaulichung von Ent-
wicklungen und Strukturen. 

 
Statistische Bibliothek 

Alt-Friedrichsfelde 60, 10315 Berlin 
bibliothek@statistik-bbb.de 
Tel. 0331 8173 -3540 

Datenangebot  
aus dem Sachgebiet 
 
 
Informationen zu dieser Veröffentlichung 

Referat 14 
Tel. 0331 8173 -1143 
Gesundheitsschulen@statistik-bbb.de 

 
Weitere Veröffentlichungen zum Thema 

Statistische Berichte: 
• Ausbildungsstätten für Fachberufe des 

Gesundheitswesens im Land Branden-
burg  
B II 6 -jählich 

• Ausbildungsstätten für Fachberufe des 
Gesundheitswesens im Land Berlin  
B II 6 -jählich 
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